
li- ,2",; der Beilagen :tu den stenographischen Protokollen des ,Natil~nall'~tes 
... . Xlll. Gtietzgebun,gsperiode 

A n fra g e 

der Abg.nr.Ermaccra, ?f. 6-tv."be:(" 
und Genossen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend finanzielle Behandlung von Vertragsassistenten 

§ 2 der Verordnung vom 25.5.1973, BGBI.Nr.268/1973 bestimmt, 

daß Hochschulprofessoren und Hochschulassistenten sowie voll­

beschäftigte Vertragsassistenten, wissenschaftliche oder 

künstlerische Hilfskräfte Vergütungen für zeitliche Mehr­

leistungen pauschaliert erhalten, nicht jedoch halbbeschäftigte 

Vertragsassistenten und Hilfskräfte. 

§ 2 Z.2 der Verordnung vom 25.5.1973, BGBI.Nr.267/1973 be-

stimmt, daß einem vollbeschäftigten Vertragsassistenten, 

soferne der l,ehrkanzelinhaber bestätigt, daß er die gleiche 

Tätigkeit au.sübt wie ein Hochschulassistent, auch das gleiche 

Auf\·.randsentschädigungspauschale zusteht, wie einem Hochschul­

assistenten, nämlich S 600,-. Halbbeschäftigte Vertragsassistenten 

erhal ten jedoch, auch "I."enn sie die selbe Tätigkei t ausüben und 

die selbe Ausbildung wie Hochschulassistenten haben, nur S 125,­

bzw. ab dem 5.Dienstjahr S 166,-, nicht jedoch den adäquaten 

Betrag von S 300,-, da es keine der Z. 2 entsprechende Regelung 

für sie gibt. 

Dem § 21 Hochschulassistentengesetz 1962, BGBI.Nr.216, wurde 

durch die 9.Novelle, 13GBI.N:r:.22o/1972, 'lein Absatz mit dem 

Inhalt angefügt, daß vollbeschäftiß;ten Vertragsassistenten 

eine Kollegiengeldabgcltung gebührt, wenn sie zu einer verant­

wortlichen Mitarbeit bei Lehrveranstaltungen herangezogen werden. 

Aus den eben angeführten Bestimmungen ergibt sich eine ein­

deutige Ungleichbehandlung halbbeschäftigter voll ausgebildeter 

Vcrtrngsassistenten, da halbbeschäftigte Vertragsassistenten 

ein Gesamtentgel t von ""eniger als 50 % des Entgel tes vollbe­

schi:i.:ftigtcr Vertragsassistenten erhal ten,obwohl nicht einzuschel'l 
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ist, daß halbbeschäftigte Vertragsassistenten, vor allem ,-.renn 

sie gemäß § 19 Abs.2 lit.b IIochschulassistentengesetz einen 

Hochschulassistenten vertreten, eine qualitativ mindere Tätigkeit 

ausüben als vollbeschäftigte. Auch bezüglich der Vergütung von 

Hehrleistungen :Lst kein sachlich gerechtfertigter Grund für 

eine Ungleichbehandlung zu erkennen; ,venn halbbeschäftigte 

Vertragsassistenten gleich viel Überstunden machen wie ~ollbe­

schäftigte, so ist nicht einzusehen, warum sie ungleich gestellt 
. , 

SlnCt. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes­

minister für Wissenschaft und Forschung folgende 

Anfrage: 

1.) 1vo liegt der sachlich gerechtfertigte Grund für die Un­

gleichbehandlung halbbeschäftigter voll ausgebildeter Vertrags­

assistenten in besoldungsmäßiger Hinsicht der oben beschri~­

benen Art? 

2.) Welche Naßnahmen werden Sie ergreifen, um die Gleichbe­

handlung halbtags beschäftigter Vertragsassistenten mit voll­

beschäftigten Vertragsassistenten auf dem Gebiete der zeitlichen 

:r.Iehrleistungen mit der Aufwandentschädigung zu gewährleisten? 

3.) Wird Ihren die Gleichheit herstellenden I-Iaßnahmeri rück­

i·rirkende Kraft zuerkannt werden? 
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